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o.M. März 2011

Kartengrundlage: Stadtvermessungsamt

Maßstab:

Bearbeiter:

Blatt-Nr.:Datum:

Konzeption für Werbung im öffentlichen 
Straßenraum der Stadt Halle (Saale) - Anlage 2

Dezernat II
Stadtplanungsamt

Zeichner:

Herr WypiorHerr Schmidt

2.2. Großflächen

Großflächenwerbung ist eingeschränkt möglich

Großflächenwerbung ist grundsätzlich möglich

Häufungen, die behoben werden müssen

In allen farblich nicht gekennzeichneten
öffentlichen Bereichen (Straßen und Plätze)
darf keine größflächige Werbung betrieben werden

Kategorien

Bestand Großflächenwerbung

!( Mega Light

!( City Star

!(D City Star - Begrüßungsanlage

!( Großflächenwerbung beleuchtet

!. Großflächenwerbung beleuchtet (2 Werbetafeln)

!( Großflächenwerbung unbeleuchtet

!. Großflächenwerbung unbeleuchtet (2 Werbetafeln)

!( Großflächenwerbung in Haltestellen

Legende:

2


